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Zaubereianklagen und Hexenprozesse in der 
Herrschaft Canstein 1656-1705. 

 
In den Archivalien der Herrschaft Canstein befindet 

sich eine umfangreiche Akte No. 1296, in der die 
Unterlagen über Hexenprozesse gesammelt sind.  

In Canstein bestand von Alters her bis zur 
Eingliederung in Preußen 1815 ein sogenanntes 
Patrimonialgericht, dessen Gerichtsherr der Grundherr 
war. Im siebzehnten Jahrhundert waren dies die 
Familien von Canstein und von Spiegel gemeinsam. 
Dieses Gericht beanspruchte für sich auch die 
„Halsgerichtsbarkeit“, d.h. es konnte todeswürdige 
Verbrechen ahnden, zu denen auch die Zauberei 
gehörte, die dann als „Peinliche“ Gerichtsbarkeit 
bezeichnet wurde, wenn mittels einer Verurteilung zur 
„peinlichen Befragung“ die „Tortura“ (Folter) zur 
Anwendung kam, der dann in den meisten Fällen das 
Todesurteil und dessen Vollstreckung folgte. 

Mit dieser kleinen Arbeit möchte ich einerseits den 
Leser mit den gesellschaftlichen und rechtlichen 
Verhältnissen in der damaligen Herrschaft vertraut 
machen, soweit das in diesem engen Rahmen möglich 
ist. Andererseits aber habe ich die von mir in 
„Schreibmaschinenschrift“ transskribierten Original-
texte unverändert gelassen. Damit möchte ich dem 
Leser die Freude an dem Versuch lassen, sie zu 
verstehen, die auch ich bei dieser Arbeit hatte. Die 
zum Verständnis unbedingt notwendigen „Übersetz-
ungen“ habe ich jeweils in Kursivschrift hinter die 
Worte gesetzt. 

Soweit sich das Verfahren des Patrimonialgerichts in 
solchen Zaubereifällen aus den vorliegenden Akten 
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rekonstruieren läßt, lief ein solcher Prozeß folgender-
maßen ab:  

1. Wenn in der Bevölkerung der 5 Dörfer Canstein, 
Udorf, Heddinghausen, Leitmar und Borntosten sich 
eine Person der Zauberey verdächtig machte und dazu 
gaben oft die nichtigsten Vorkommnisse Anlaß (Siehe 
Anklageprotokolle), erhob sich ein „Geschrey“, wie 
man den dazugehörigen Klatsch nannte. Wenn dieses 
der Canstein-Spiegelischen Rechtsvertretung, „fiscalis“ 
genannt, bekannt wurde, stellte diese die 
Anklagepunkte zusammen und beantragte eine 
Untersuchung des Falles beim Gericht. Meistens 
beinhaltete eine solcher Antrag bereits die Bitte, die 
oder den Beklagten sogleich zur „Hochnotpeinlichen 
Befragung“, d.h. der Folter, entsprechend der von 
Kaiser Karl V. erlassenen „Peinlichen Gerichtsordnung“ 
zu verurteilen. Dieser folgte, wie man sich denken 
kann, in fast allen Fällen das Todesurteil. 

2. Die oder der Beklagte wurde auf Anordnung des 
Gerichts, häufig aber auch schon durch die Verwaltung 
inhaftiert. Als Gefängnis diente das heute noch 
vorhandene Verließ auf dem „Dicken Stein“, ein 
fensterloser Kellerraum von 3 mal 4 Meter mit einer 
Gewölbedecke (Siehe beigefügte Photos nächste 
Seiten.) 

 
 
 
 

 
„Deterrimum carcerem subterraneum” 

Der schreckliche unterirdische Karzer auf dem 
„Dicken Stein“ auf Schloß Canstein 
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                    Die Treppe nach unten 
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3. Vor der endgültigen Verurteilung waren in den 
meisten Fällen zwei Institutionen außerhalb des 
Patrimonialgerichts hinzuzuziehen. Der „commis-
sarius“, ein vom Landesherrn, dem Kurfürsten von 
Köln, für hochnotpeinliche Anklagen zuständiger 
Kommissar, der einige der Dokumente unterzeichnet 
hat. Außerdem war seitens des Landesherrn vorge-
schrieben, ein Gutachten eines „unpartheiischen 
Rechtsgelehrten“ zu dem Urteil einzuholen. Da Kurköln 
keine Universität mit Juristenfakultät besaß, wurden 
die Akten an „Decanus und doctores der Kurhes-
sischen Juristen Fakultät zu Gießen“ zur Stellung-
nahme gesandt.  

4. Die Vollstreckung des Urteils erfolgte auf zweierlei 
Weise: „ daß sie mit dem Feuer von Leben zum Tode 
zu bestrafen“ oder „ mit dem Schwerdt vom Leben 
zum Tode zu bestrafen und nachgehendt der völlige 
Körper zu verbrennen sey.“ 

Der Ort, an dem die Urteile vollstreckt wurden, geht 
aus den Unterlagen nicht hervor. In anderen Akten 
des Archivs, in denen von der Wiedererrichtung des 
Galgens die Rede ist, wird der Galgenberg, heute auch 
Hakenberg genannte Hügel südlich der Straße von 
Canstein nach Leitmar 1 km hinter Canstein als 
Standort benannt.  

Auf dem Burgberg im „Alten Schloß“ existiert in 
einem heute als Kapelle eingerichteten großen Raum 
ein sehr alter Fußboden aus Sandsteinplatten. Hier soll 
in alten Zeiten das Gericht getagt haben. Es hat im 
siebzehnten Jahrhundert nachweislich 7 Frauen wegen 
„Zauberey“ zum Tode verurteilt. Nach den 
vorliegenden Restakten von Prozessen zu urteilen, 
dürften es wohl noch einige mehr gewesen sein. 
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In No. 1296 enthaltene Akten: 
 
7 Todesurteile: 
1656 Edeling Gronen, Todesurteil 8. Januar 1656  
1656 Friedrich Rehlings Frau Trine, Urgicht 10. Juni  
1656 Thielen Anna aus Leitmar, 18. Sept. Todesurteil 
1656 Jutten Grete, Jurgen Starkes (Georg Noecken) 
Frau aus Udorf, Todesurteil 18. Okt. 1656 
1656 Anna Möllers, 23. Dez. Folterbefehl, wann/wo 
Todesurteil? 
1658 8. Januar Curdt Schulten Frau Anna, die 
Schultische 
1658 Elisabeth Hempelmann, 1. März 1658 
Erwähnt in der Klageschrift der Boltinnen als 
Hingerichtet: Eva Bohlen 
 
Verurteilungen zur hochnotpeinlichen Befragung 
(Folter): 
1656 Steinische Clara, 16. Febr., am selben Tag 
Urgicht, lt. späterer Akte 1656 hinger. 
1656 Gertrude Volmars, 16. Febr. 
1656 Berndt Hempelmann, 7. Sept. 
1657 Die Schultische Annen Curdt Schultens Frau, 19. 
Okt. 1657 Urgicht s.o. 1658 
1658 Elisabeth Hempelmann die Curdtische, s.o. 
Ohne Dat. 17. Jahrh. (1656): Friderichs Rehlings Frau 
Trina, s.o. 
Ohne Datum 17. Jahrhundert: Adelheid Hempelmanns 
Ohne Datum 17. Jahrhundert: Catharina Joppen oder 
Hoppen? 
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Unter Zauberei Anklage gestellt.: 
1656/57 Christian Todt  
1656 Tilen Anne aus Leitmar 
1677 Ursula Oßen (Gutachten Uni Gießen) 
 
Im Gefängnis verstorben ohne Urteil: 
1685 Tönnies Todt 
Auf Grund des Gutachtens der Uni Gießen nach 
Verurteilung freigesprochen:  
1686 Henricus Todt 
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Todesurteil über Elisabeth Hempelmann 1658 
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Übertragung des vorstehenden Urteils: 
 
In Sachen des hochadelichen Canstein undt 
Spiegelischen Fiscalis peinlichen Anklägeren an einem, 
enting (Im Gericht = Thing) undt wieder Elißabeth 
Hempelmanns sonsten die Curdische genandt P. (P.= 
peinlich) Beklagtinnen anderern theil, wirt von uns 
Richtern und Schöpfen dießes peinl. Canstein und 
Spiegelischen Halßgerichts mit Zuziehung deß 
untenbenannten Rechtsgelehrten allen geführten 
Handlungen undt der. peinlich Beklagten eigenen 
Außsagen undt vor Gericht bestettigten Bekenntnüß 
nach, daß Gott dem Allmächtigen abgefallen, undt 
hiniegen dem Teuffel wiederumb zugesagt, mit 
demselben gebuhlet, auff dessen antrieb ihren 
negsten undt sich selbsten schaden zugefügt, auch zu 
solcher absägung Gottes ander verführt undt die 
Zauberey gelehrnet habe, zu Recht erkandt, daß sie 
Beklagtinne wegen solcher groben mißhandlungen 
einem anderern zum abscheu mit dem schwerdt vom 
leben zum todt zu bestrafen undt nachgehend der 
völliger Körper zu verbrennen sey. Wie wir Richter 
undt Schöpfen erkennen undt dahin verdammen. V. R. 
W. (von Rechts wegen) 
Daß obgesetzes Urtheil den ergangenen handlungen 
undt Rechten gemees solches wirt mit dießer meiner 
Handt Unterschrift undt bey vorgedrucktem Pitschaft 
bestettiget. 
Friderich Waelterman Dr. Comm (Commissar) 
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2. Verurteilung zur Peinlichen Befragung von 
Elisabeth Hempelmann (gehört zum oben 
aufgeführten Todesurteil über diese). 

In Sachen hochadelichen Junckerns von Canstein und 
Spiegelen fiscalis peinlich Anklägers an einem, entigen 
undt wieder Jürgen Hempelmanns Hausfrauen vulgo 
die Curdtische genandt anderen theils, wirt hiermit von 
uns Richtern und Schöffen dieses Cansteinischen 
peinlichen Halsgerichts mit Zuziehung des unten-
benannten unpartheiischen Rechtsgelehrten allen 
geführten Klagen, und von Belastinnen geschehener 
Antwort und der Zeugenaussagen und allen anderen 
vorgebrachten Handlungen nach, zu Recht erkannt 
daß sie Beklagtinne alß der Zauberey sehr verdächtige 
Persohn zur Erforschung der gründlichen Wahrheit, 
mit scharfer Frage anzugreifen und der tortur zu 
unterwerfen sey, wie wir Richter und Schöffen sie 
Beklagtinne dahin verdammen. 
 
Friedrich Weltermannn J.U.Dr. 
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In den nun folgenden Ausführungen, die verschiedene 
Fälle aus den Akten behandeln, habe ich die 
Originaltexte in Normalschrift und die Begleit- und 
Erläuterungstexte in Kursiv gesetzt. 
 

1. Curt Schulzeners Frau, auch die Schultische 
genannt, Anklageschrift, Verurteilung zur peinlichen 

Befragung und Todesurteil.  
 
Aus der Anklage gegen Annen, Curt Schulzeners Frau 
1656: 
 
Peinlich articulierte an und inquisitions Klage deß 
hochadelichen Cansteinischen und Spiegelschen Ficalis 
amteß anklägerß contra  
Annen Curt Schulzeneres Frau 
Produc. Canstein iudicilater 13. Febr. 1657 
Auszug: 
4. Sondern daß war daß sie sich in ihrem 
Lebenswandel und wesen also Verhalten zeigt, daß ein 
allgemeines auch starckes und heftiges Geschrei 
Leumunt und Gerücht zu Canstein und dahero 
umbgangen und noch geht , wie daß sie eine Zauberin 
sey. 
5. item war daß solch starck und heftigeß Geschrei aus 
wichtigen beweißlichen glaubwürdigen Ursachen 
seinen Ursprung gehabt und noch hat. 
6. denn war, daß Beklagte von diesem von einer 
Frauen allhier zum Canstein zum öfteren mal ein 
Butter-Kern (Butterfass) gelehnet (geliehen). 
7. War aber, alß dieselbe endlich des vielen lehnens 
halber überdrüßig worden dieselbe solche ferner ihr zu 
lehnen sich beschweret. 
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8. Worauf denn war, wie erfolget, daß Beklagte 
einßmals alß sie eben auß dem Backhaus ist kommen, 
zu obgedachter frauen gesagt, sie hätte nun gelernet, 
wie man butter machen, hätte nun ihren Butterkern 
nicht mehr nötig. 
9. War, daß obgedachte Frau darauf geantwortet, daß 
fahre euch (Gott behüte) ein Teufel inß leib, ihr möget 
haben zaubern gelernet. 
10. War aber daß Beklagte anderen nichteß darauf 
geantwortet, alß sie were gelehret, sie sollte eine neue 
Kern machen, so sollte sie wol butter machen. 
11. War, daß solches (Zauberei gemeint) von 
Beklagter eigener Tochter gegen die Leute bekandt. 
12. war, daß auch von dieser, alß sie mit ihrem ersten 
Mann im Kriege gewesen, bei selbigem regiment viel 
Pferde gestorben. 
13. war, daß sie Beklagte nicht allein in Verdacht 
gewesen, sondern auch öffentlich beschuldigt worden, 
sie hätte die Pferde bezaubert. 
14. Gestalt denn war, daß sie vom regiment ab, etwan 
50 oder 60 meilen anhero nach Canstein geschicket, 
und bei RabanJohann Spiegel umb ein attestation 
(Beweis) ihrer Unschuld, und daß sie der Zauberei 
halben allhier nicht besagt were, anhalten lassen. 
15. Ob nun wol war, daß gedachter Raban Johann 
Spiegel ihr etliche maßen einen Schein mitgetheilet. 
16. So ist doch war, daß solches nicht allein falsch. 
17. Sintemalen war, daß sie Beklagte damalens schon 
von verschiedenen allhier hingerichteten Zauberischen 
besaget (Beschuldigt worden ist) 
18. Sondern ist auch war, daß solches beim Regiment 
wenig gefruchtet. 
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19. Zu dem war, daß sie endlich umb friedenß willen 
vom regiment weichen müssen, inmassen geschehen, 
und sie wieder anhero sich begeben. 
20. Ferner war, daß sie Beklagte auch einer hässigen 
zänckischen natur ist. 
21. Auch war, daß sie oft vor einer Zauberin 
gescholten, sich aber nicht vertheidiget. 
22. Sondern war, daß Beklagte den Verdacht der 
zauberey selbst mit Worten und ihren Thaten 
vermehret. 
23. Denn war, daß alß die Beklagte einmal mit einer 
gewißen Person durch den Kump (Waldstück bei 
Canstein) gegangen, ihnen ein schwarzer Kerl begeg-
net. 
24. Und war, daß die Beklagte alß die gedachte Person 
sich gefürchtet, zu derselben gesaget, sie sollte sich 
nicht dafür fürchten, er thäte ihnen nichtß. 
25. Wiederumb war, daß Beklagte eine gewisse Person 
gebeten, wenn der Junckherr etwaß von ihr sagte, 
sollte dieselbe Person die Beklagte warnen, damit sie 
fortgehen möchte. 
26. Wie denn war, daß Beklagte ante inquisitionem 
(Vor der Gerichtsverhandlung) flüchtig worden, und 
nach etlichen wochen wiederkommen. 
27. Ob nun wol war, daß Beklagte hierauf gefänglich 
angenommen und in ein wohlverwahrtes 
gemauertertes gefängniß gesetzet worden. 
28. So ist doch war, daß Beklagte durch daß 
gemauerte gewölb, an welcheß sie wegen der höhe 
kaum greifen können, gebrochen heraußgestiegen, 
und abermals sich durch die Flucht davon gemacht. 
29. Wiewol nun abermahls war, daß Beklagte nicht 
längst hernach wiederumb in der Grafschaft Waldeck 
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ergrieffen und zu Westfalen in ein wohlverwahrteß 
gefängniß gesetzet worden. 
30. So ist dennoch war, das Beklagte gannz 
unnatürlicher Weise durch ein gar geringes loch an der 
Thür so man fast mit zwei großen Knüsten fäusten 
füllen kann, gekrochen und also abermahls durch die 
Flucht entronnen. 
31. Obwohl nicht ohne, daß Beklagte dergestalt 
dreimal fugam (Flucht) vergrieffen  
32. so ist doch war, daß sie allezeit in der Nähe 
herumbgeschweifet und geblieben. 
33. Masen war, daß Beklagte vorichen Dienstag alß 
den 6. November in der Cansteinischen Botmäßigkeit 
im Boles, der Kump genannt, ertappet worden. 
34. Wol war, daß sie Beklagte abermahls davon fliehen 
und in den Büschen sich verstecken wollen. 
35. Hernach war, daß Beklagte heftig und vielfältig 
gebeten, daß man sie doch möchte gehen lassen. 
36. War auch, daß Beklagte allerlei victualien, brodt, 
kleine Käse, roh und gekocht fleisch, speck, salz, mel 
von Haberen und anderer sachen bei sich gehabt. 
37. War daß Beklagte bei dem hitzigen Haß gegen 
eine gewiße Person gesagt, warumb man an ihr, alß 
einer unschuldigen, den anfang machte, da doch noch 
mehr allhier gingen, die so schuldig weren alß sie. 
38. Zum Überfluß war die Beklagte nicht allein schon 
vor 20 Jahren von etlichen zaubern auch von den 
meisten Hingerichteten besaget (Als Zauberin 
benannt) worden. 
39. War, daß auch ob articuliertem (Vorgetragenem) 
alls genügsam erscheinet, daß Beklagte sich der 
Zauberey halber sehr verdächtig gemacht, weß wegen 
für eine offentliche Zauberin zu gehalten sei. 
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40. War daß in und umb Canstein von allen 
angezogenen puncten eine allgemeine Sag, Leumuth 
(Leumund) und Geschrei sey. 
41. Wann nun war, und sowohl in gemeinen 
beschriebenen rechten, alß in weiland Kaiser Karl und 
so wie des Heil. Römischen Reichß peinlicher 
Halßgerichtsordnung statuiert und versehen dawo 
jemand mit verläßlichen Dingen , worten und wesen 
umbgangen die Zauberey auf sich trügen, solches eine 
redlich aneignung von Zauberey, und eine genügsame 
ursach zu schauen für peinlicher Frage sei.  
42. Deß erfolgt und ist war, daß Beklagte zu 
außerbringung und erforschung der Warheit mit 
strenger , harter und scharffer peinlicher Frage 
anzugreiffen auch nach befindung zum Todt und 
ferner zu verdammen sei. 
Ende des Auszugs. 
 

Auszug aus dem Verhörprotokoll Annen Curt 
Schulzeneres Frau. Oktober 1657: 

 
Zu dem kombt zum vierten, daß Beklagte wie der Art. 
20 bezeuget einer zänkischen natur ist, verum mala 
physiognomia et turpe nomen cum aligno indicio est 
indicium satis sufficiens ad torquendum eum, (Frei 
übersetzt: wahre schlechte Gesichtszüge sind 
ausreichend um sie zu foltern). 
Fünftenß wird solchhes noch klarer auß dem, weil 
Beklagte nach frage deß 8. und 20. articel wol gelernet 
wie man auß einem neuven Kern (Butterfass) butter 
machen können...... Dieweil denn nun die Hexen, wie 
die tägliche Erfahrung bezeuget allezeit mehr butter 
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alß andere machen können, so wird consequenter 
Beklagte alß welche auß einem neuwen Kern mehr 
Butter alß auß anderer Leute Kern zu machen gelernet 
billich für eine Zauberin gehalten. 
 
Zu ihren drei Fluchten wird u.a. ausgeführt: 
Zum 8 ten wird obgesetzteß (Oben Ausgeführtes) 
hindurch desto mehr bekräftiget weil Beklagte dreimal 
die Flucht genommen wie auß dem Art. 26.28.30 und 
34 zu sehen ist. Sed fuga ....praebet indicium ad 
torturam (Die Flucht ist ausreichender Grund für die 
Anwendung der Folter.) 
Endlich beweiset sich obgesetzteß dahin, weil Beklagte 
vor dem Verdacht der zauberei vermöge ihres eigenen 
Bekenntniß ad Art. 3 sich nicht gehütet. 
Auß diesem Allen nun waß bishero mit grund der 
warheit außgeführet worden, folget der kraft gesetzter 
articul unwidersprechlich und war sein, und so 
gebotener maßen erkennet werden muß; Zu dem ende 
drum fiscalis seine geschehene Bitte wiederholet, 
nochmalß Beklagte zu außbewiesener erkundigung der 
Warheit zur harten und scharffen peinlichen Frage zu 
verdammen und umb verhelffung schleunigen 
peinlichen rechtens angesuchet zu haben. 
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Todesurteil über die Schultische. 1658: 
 
Zu peinlich Sach Canstein und Spiegelischen Fiscalis an 
einem, ing und wieder Curdt Schulten Frauwen 
sonsten die Schultische genannt Beklagtinnen 
andererseits , wirt von uns Richtern und Schöffen 
dieses Canstein undt Spiegelischen Halßgerichts mit 
zuziehung des untengenannten unpartheyschen 
Rechtsgelehrten allen vorgangenen Klag, antwort undt 
ihrer Belastinnen eigener Bekenntniß nach daß sie 
Beklagtinnen Gott dem Allmächtigen abgefallen und 
dem Teuffel zugesagt undt also sich dem schändlichen 
Laster der zauberey nit allein ergeben sondern auch 
selbe Zauberey anderen gelehrt auch schaden gethan 
habe auch allen vorgangenen handlungen nach / 
wofern ihre aussage vor peinlichem gesagtem gericht 
bekreftigt wird/ zu Recht erkannt daß sie peinliche 
Beklagtinne wege solchem groben mißhandlung einem 
anderern zum Abscheu mit dem Schwerdt vom Leben 
zum Todt hinzurichten und demnächst dero gantzer 
Körper auff einem Scheiderhauffen zu werffen undt zu 
verbrennen sey. 
 
Daß solches Urtheil der Rechts undt ergangenen 
handlung undt aussag gemes solches wirt mit dießer 
meiner Handtunterschrift undt vorgedrücktem 
Pitschaft bestettiget. 
Bernd Waltermann  
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3. 1656 Die komplette Anklageschrift gegen Boltinnen, 
Georgen Norikens Ehefrau, auch Jütten Gerta genannt 

aus Udorf : 
 
Ehrenwert, hochwerte vorachtbare wolgelährte 
Ehrhaffte und achtbare dieses öffentlich gehegten und 
der Gebühr besetzten peinlichen Halßgerichts 
verordnete Herren Richter und Schöpfen, sonders 
hochgeehrte Herren 
Vor denselben erscheinet der itzo zugelaßenen fiscalis 
der hochgebohrenen und gestrengen, sämblicher 
Gerichts Junckeren dißer Herrschaft Canstein, 
entsogegen wider gegenwärtige Peinlich Beklagte 
Boltinnen, Jürgen norikens Ehefrauen zu Udorff, 
sonsten Jütten gerta genannt, jedoch mitt Vorbehalt 
aller und jeder begnadigung und wolthaten, damit ein 
jeder peinlich Ankläger in dem rechten providiert 
werde befraget, und insonderheit mit außdringlichen 
bedingung daß er zu überflüßigem Beweisthum nicht 
verbunden sein wollen sondern vielmehr conjuncturis 
et sumptionibus (Zusammenfügung und Erfassung) , 
so daß zu beweisung dießes occulti ex clandestini 
criminis (geheimen und verborgenen Verbrechens) 
genugsam indicierend (Anzeigend) , und übergibt 
rechts wegen wider vorgemerkter zu den wortten 
nachfolgender peinlicher Anklage, sub affirmation totis 
contestatione (Unter Bekräftigung gesamter Aussage) 
sagt derselbe wahr und beweißlich, und in den rechten 
allerdings begründet zu sein, Bittende wir Peinlich 
beklagte Boltinnen darauf den Kreiß rechtens zu 
bestetigen und auff die vorgegebene juditional und 
Klage articul , singulariter singulus , richtige clare 
unverdunckelte antwort , durch die wortt glaub wahr 
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oder glaub nicht wahr sein.........(Unleserlich)......zu 
beweisen erbietig, articuliert, setzet und sagt 
demnach: 
1. erstlich wahr sein, werde in Gottes envrat so envoll 
als auch in allgemeinen beschriebenen christl. und 
weltlichen Rechten, deß hl. Römischen Rechts 
Satzungen und sonderlich Kaiser Carls des 5 ten 
peinlicher Gerichtsordnung bey leib und lebensstraf 
verbotten , daß niemand den Nahmen Gottes seines 
Herrn mißbrauchen , verlästern, der Gottes heiligen 
Dreifaltigkeit vorsetzlich also absagen, werde hingegen 
mit dem leydigen Teuffel eineß bündnis machen undt 
Kraft dessen Menschen und Viehe bezaubern soll. 
2. Wieder wahr, daß nicht allein solch vorsetzlich 
verleugnen göttlicher Heiliger Dreifaltigkeit , item 
zaubern, Zauberei treiben, werden dadurch menschen 
sonderliche Schaden zuzufügen, undt einige 
rachgierigkeit gegen seinen Nechsten undt sein Viehe 
auszuführen verbotten. 
3. Sondern ist auch wahr statuiert und verordnet, daß 
man auch jeden Verdacht der Zauberey meiden , 
fliehen und sich dafür hüten, undt durchauß keinen 
Verdacht auff sich laden soll. 
4. dann wahr, daß so jemand einigen redlichen 
Verdacht und Argwohn der Zauberey auff sich ladet, 
daß solches ein Inditium zur scharffen peinlichen 
Frage sey. 
5. Undt sonderlich ist wahr undt eine inditium zur 
peinlichen Frage so jemand von menninglichen undt in 
gemein vor eine Zauberin lange Zeit gehalten worden, 
dafür außgeschrien, undt solches geschrey auß 
gewißem erheblich Versagen seinen Ursprung 
genommen. 
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6. Auch wahr, undt zur peinlichen Frage ein 
Anzeigung, wenn jemand vor Gericht gefordert wirdt, 
undt dann bey seiner Antwort einige fitubation 
(Verlegenheit) oder animi trepidation (Seelisches 
Zittern) vermercken laßen. 
7. Im gleichen wahr, undt zu peinlicher Frage ein 
Inditium (Anzeichen) wan jemand vor eine Zauberin 
gescholten wirdt undt sich nicht vertheidiget oder von 
zauberscher Freundschaft undt Eltern herkommen 
oder gebohren.  
8. Wahr aber, daß dessen allen ungeachtet die Peinlich 
Beklagte Boltinnen vor dem laster der zauberey undt 
dessen starcken Verdacht undt Argwohn sich nicht 
gehütet. 
9. Sondern ist wahr, daß dieselbige mit dem leidigen 
Satan ein compact und Verbündnuß gemacht undt daß 
sie eine Zauberinn sey nachfolgender Vermutungen 
undt conjectura (Erkenntnisse) starck arguiren 
(Argumente liefern) . 
10. Indem wahr, daß dieselbe sich so verhalten und 
mit ihr die Beschaffenheit hat daß für längst ein 
allgemein hefftig Geschrei , Leumuth und gerücht in 
der Herrschaft Canstein undt der Nachbarschaft 
gegangen, undt noch gehet, daß nehmblich peinl. 
Beklagte eine zauberische und Hexe sei. 
11. Wahr, daß solch Geschrey auß wichtigem undt 
glaubwürdigem Versagen seinen Uhrsprung gehabt 
und noch habe. 
12. Wahr aber undt rechtens, tramann vehementum, 
in his que sunt diffizilis probationis, sine alys 
adminiculis iuditium facere ad torturam, menoch. De 
pars. Lib. R. quaest.89.n.39 zanger qst. 
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Gen.tort.reor.pay.803.n.80. (Zitat eines juristischen 
Kommentars?) 
13. Welches nun, in specie (Einzelnen) darzuthuen ist 
wahr , daß Peinlich Beklagte von zauberischen Eltern 
undt zauberischer Freundschaft herkommen, gebohren 
und entsprossen. 
14. Sintemahlen wahr, daß nicht allein deren Mutter 
die Strickersche genanndt vor dißen bey Hinrichtungen 
damaliger Zauberischen der Zauberei halber allhier 
mitt in Haft geraten und darinnnen umbkommen. 
15. Sondern wahr, daß auch deren Mutter Jütta 
genannt, hier undt allwege von dem gantzen Dorff 
Udorff vor eine öffentliche Zaubersche gehalten 
worden. 
16. Nun ist aber wahr, undt sehr vermutlich, daß 
Peinlich Beklagte keiner anderen Natur und Art sei alß 
ihrer Mutter. 
17. Weilen wahr undt rechtens, si mater est saga et 
veneficia praesimiliter etiam filia (Wenn die Mutter 
eine Zauberin ist, ist es die Tochter auch) , Jacob 
Menoch te praesumpt.lib. 6 58 a segg.iuxta ipud 
germanicum (Kommentar) das wird sagen gern nach 
dem Paß: Et non procul a patria delabitur arbore 
pomum. (Der Apfel fällt nicht weit vom Baum). 
18. Um so viel mehr ist sölches wahr undt vermuthlich 
weill Peinlich Beklagte Boltin vor diesem mehrmahls 
voreine Zauberische öffentlich gescholten. 
19. Sintemahlen wahr, daß Peinlich Beklagte Boltin 
nicht allein gegen Hermann Bolanden vor dießem 
gestanden, daß Christian Todt sie gescholten. 
20. Sondern ist auch wahr, daß davon die Kinder auff 
der Straßen zu sagen gewußt, daß nemblich Peinlich 
Beklagte Boltinnen eine Zauberische sei. 
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21. Idem wahr, daß Christian Todes so hier vor vier 
oder 5 Jahren gehabte , nun aber verstorbene Magd 
einstmahls nach Hause gekommen undt gesagt, Jütten 
Gerda (die boltinnen) könne was böses oder Krummes. 
22. wiewohl wahr, das gemeldter Hermann Scholandt 
darauf ihr Boltinnen ermahnet , sie müßte guter Leute 
brauchen undt sich deßhalb verteidigen. 
23. Ist doch wahr, daß sie solches so stillschweigens 
vorbey gehen laßen undt sich so wenigst zu 
rechtfertiget, alß daß sie es einmahl zum Geringsten 
geahndet. 
24. Wahr und rechtens quot tacens et non 
contradicens at objectionem criminosam , pro convictio 
et confessio habendus sit, cum tacens in iudition 
habeat pro convicto Menoch de praesumpt. Lib. Praes. 
46 n.2 (Schweigen und kein Widerspruch sind Gründe 
für eine Verurteilung). 
25. Ferner ist wahr, daß Peinlich Beklagte Boltinnen 
den Verdacht undt Argwohn der zauberey mehrmahls 
mit enormer Rede gebehrden selbst vermehret. 
26. Ermaßen wahr , daß dieselbe nicht allein einst-
mahls im Sommer nachmittags in Hansen Aßheuers 
wießen in einer dicken Hecken gefunden worden, da 
man weithin ein lamentieren, wehmütig geschrei und 
düggen (Nicht übersetzbar, muß wohl klagen 
bedeuten) gehört undt deshalb sie zur rede gestellt 
worden. 
27. Wahr aber daß sie damahls ihres Lamentierens , 
Düggens und Wehklagens keine andere Uhrsachen 
vorzubringen gewußt, alß sie wehre von Christian Todt 
vor eine Zauberische gescholten, undt wüßte nicht wie 
sie es machen sollte. 
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28. Sondern ist auch wahr, daß sie Peinlich Beklagte 
Boltinnen gleichfalls vor einem Jahr 10. oder 12. 
August im Sommer umb nachmittags zeit, nachdem 
der Hirte getrieben geweßen, den gnoppenberg 
herunter gangen gekommen, die Hände gerungen und 
übermäßig articulliertermaßen lamentiert und 
gedüggelt. (Vernehmlich geklagt und gejammert.) 
29. Nun ist daher wahr undt nicht draußzuschließen, 
alß daß sie was schweres auf dem Hertzen gehabt 
undt sölches recht zu offenbaren sich gescheuet. 
30. Undt solches umb so viel damehr zu glauben ist 
wahr, daß sie peinlich Beklagte Boltinnen vor dießem 
in Hanß Asheuers hauße vor eine Magd gedienet. 
31. Wahr daß bei damaligem ihrem Dienst itz 
gemeinet Hans Asheuers einen Bruder leben gehabt , 
Henrich Asheuer genanndt, so ein jungfrischer Kerl. 
32. Wahr, daß derselbe in ein schier unbekander 
sichen nachheitt undt seuchen gerathen, die dann von 
tag zu tag, je länger je mehr zu durch er von Kräften 
abgenommen. 
33. Undt ob zwahr wahr, daß diesem Knecht viell 
mittel undt raht gebraucht worden, ihnen wieder zu 
curieren. 
34. auch ob zwar wahr, daß er angewandter Mühe und 
gebrauchter medicamente nichts helfen wöllen. 
35. daher auch wahr, undt erfolgt, daß derselbe 
darüber redlich diße Welt gesegnet. 
36. Wahr aber, daß damals sohier menniglich die 
Beklagte Boltinnen in Verdacht gehabet, sie hätte dem 
verstorbenen Knechte vorgeben (Etwas eingegeben). 
37. Wahr, undt vermuthlich daher, weill sie Beklagte 
Boltinnen an selbigen sich zu verheirathen gemeint 
undt solches ihr nicht werden mögen. 
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38. dahero dann auch wahr, undt zu sumieren 
(Vermuten), daß sie solche undt andere böse Thaten 
im Hertzen gehabt undt noch habe. 
39. Mehr ist wahr, daß Johann Möllers zu Udorff 
verschiedene Pferde undt Viehe in plötzliche undt 
ungewöhnliche Schwachheit gerathen undt kurtz 
auffeinander gestorben. 
40. Wahr daß Johann Möllers die peinlich Beklagte 
Boltinne ebenermaßen in Verdacht gehabt , daß sie 
solchem Viehe vorgeben (Etwas eingegeben). 
41. Undt sölches wahr dero Uhrsachen, wie sie 
einstmahls in sein Haus kommen undt alß sie 
wiedermahls mit Möllern vor der Pferde Krippen 
hergangen mitt dießen wortten, ey da habtt ihr schöne 
Pferde, ey wenn ich auch solche Pferde haben möchte. 
42. Wahr, daß darauf sobaldt die Pferde kranckh 
worden undt ein nach dem Anderern gestorben.  
43. Daher dann wahr, undt sehr praesumierlich 
(Anzunehmen) daß Peinl. Beklagte Boltinnen diesen 
Pferden nicht allein sondern auch sonsten Menschen 
undt Viehe mit der Zauberei Schaden gethan. 
44. Aber dieses Alles ist wahr, daß Peinl.Beklagte 
Boltinnen von verschiedenen zauberischen, und 
vornehmblich von den unlängst (Auch im Jahr 1656) 
hingerichteten Evan Bohlen undt Eddeling personen in 
undt außer Tortur denunzyret undt besagt 
(Angeklagt). 
45. Wahr daß dieselben beide hier und aller wege bey 
besehener repetiton (Wiederholung) undt mehrmaliger 
Ernst und fleißiger Ermahnung niemand zu Kurtz zu 
thun (Fälschlich anzuklagen), solcher ihre denunziation 
ratifiziert (Anklage bekräftigt), dabey biß in ihr Ende 
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vorweggeblieben, undt sölcher auf ihrer letzten 
Hinfahrt mitgenommen, ausgesagt. 
46. Undt wirkenvoll wahr, daß wir Peinl. Beklagte 
Boltinnen unlängst dieser denuciation halber mitt der 
letzten Hingerichteten Eddeling Mronos confrontieret 
(Gegenübergestellt). 
47. Ist doch gantz ohne, daß dieselbe aber deshalben 
ihre denunciatio (Anklage) geändert oder darin varyrt 
(Verändert). 
48. Sondern vielmehr wahr, daß sie wie vor, dabey 
bestendig geblieben der Peinl Beklagte Boltinnen 
solches in saldem (Zusammenfassung) öffentlich 
gesagt, undt dabei nochmahls umbstendlich 
angehengt , sie die peinl. beklagte Boltinnen 
komme zu undt allerwege auff einem 
schwartzen rapfen (Schwarzen Rappen) auff die 
Ahlen Kirche auff den Dantz Platz. 
(Dies ist ein interessanter und bisher unbekannter 
Hinweis auf die „Eulenkirche in Canstein“ als den 
Hexentanzplatz unserer Gegend.) 
49. Wahr aber, daß peinl.Beklagte Boltinnen davor im 
geringsten zu contradicieren (Entgegnen) gewußt, 
sondern erblaßten Gemühts subparore titubatione et 
trepidatione      (Unter Zittern und Zagen) sich nur 
verwundert, wie das zugehen möge, daß sie besagt 
(Angeklagt) were, sie wüßte zu nichts bößes undt 
hette mit der Inhaftierten keine Feindschafft gehabt, 
begehrend sie möchte sie peinl. Beklagte widerumb 
umbsagen den sie zu ihr niemahls leide getan. 
50. Wahr aber, undt rechtens, quod pavor, item 
titubatio et trepidation inditium ad torturam praebeant 
(Das Zittern und Zagen ein ein Indiz für die 
Anwendung der Tortur sei) Zanger. De. Tortur. 
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Reorum pag. 807.n.101. (Hinweis auf einen 
Rechtskommentar zur Tortur) 
51. Wobei dan wahr, wie ihr von dem Richter gütlich 
zugeredet worden, sie söllte sich bedancken sie 
möchte vielleicht etwas aufm Hertzen haben, worauff 
sie anders nichts alß ja geantwortet. 
52. Wahr auch, daß oben articulierte (Dargestellte) 
verschiedene, bestendig ratifizierte denuciationes 
(Bewiesene Anklagen) ebenmäßig die Peinl. Beklagte 
Boltinnen der Zauberey sehr verdächtig machen. 
53. Undt so viell mehr, “Cum Multa indicia suo 
cuncurrant“. (Weil viele Indizien zusammenkommen) 
54. so ist auch auch wahr, daß bey geschehener 
confrontation (Gegenüberstellung) die anwesende 
Richter und Schöpfen auß der peinl. Beklagten 
Boltinnen vultu (Benehmen) und gebehrden nicht 
anders schließen oder conjecturieren (Schließen) 
können, als daß sie eine Zauberinn seyn. 
55. Wahr auch, daß auß vorigem nichts anders 
erfolget, als daß sie eine offene Zauberin sey, undt 
dafür billich gehalten werde. 
56. So ist auch endlich wahr undt vermuthlich, daß 
Peinl. Beklagte Boltinnen sölcher ihrer Zauberkunst 
vorab aber an den Kühen undt Milchenwerck 
zimblichen vortheil gehabt, undt viel Butter machen 
können. 
57. In Erwägung wahr, undt eine Frauen einstmahls 
gesagt haben soll, wenn unser Gerta (Die Boltinnen) 
nicht hätte, würde daß dir Butter so viele nicht 
hindern, der mögen wir dancken. 
58. Darab dann folglich wahr, daß sie die Milch, wann 
sie gemelktt zu (Menge? Unleserlich) bringen können. 
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59. Maßen dan auch ferner wahr, daß sie einstmahls 
wie ihr frauen mit ihr gekürnet (Gebuttert) zu selbiger 
gesaget, daß solle ihr woll 6 maaß milch deß Tages 
schlagen. 
60. Ebenfalß wahr, daß in nechst abgegangenem 
Sommer zu Udorff deß morgens frühe rechter 
Schmandt auff der Straße in menge liggend gefunden 
worden. 
61. Wahr sehr wahrscheinlich daß solches Zeuch von 
zauberischen Künsten etwan auß anderern Häusern 
gelangett. 
62. Wahr daß von oben angezogenem Allem zu Udorff 
in der Herrschaft Canstein undt benachbarten orten 
ein allgemein Geschrey, Sage undt Leumuth sey,  
Weilen dem Allen articulierter Maßen also; als bittet 
Fiscalis in recht zu erkennen, undt auszusprechen , 
daß Peinl.Beklagte Boltinnen wider gottes Gebot 
zuwider gereicht: undt inhaltliche beschriebene Rechte 
undt ewige constitutionibus (Gebote) undt Satzungen 
gröblich mißhandelt (Zuwidergehandelt) , solcher 
obarticuliter Mißhandlung (Festgestellter Zuwider-
handung) halber großen Verdacht auff sich geladen, 
undt deßhalb zu fernerer gründlicher Aufbringung undt 
erkundigungs des Wahrheit willen undt anderer 
hierbey begangener Übelthaten zu verfolgen mit 
strenger undt scharffer peinlicher Frage anzugreiffen, 
undt den auch nach befindungs in recht ferner zu 
erkennen auch auszusprechen, daß dieselbe wegen 
solcher begangenen groben mißhandlung ihr zu 
wolverdienten straff undt anderen zum Abscheulichen 
Exempel alß eine öffentliche zauberinn mit dem 
Schwert vom Leben zum Tode hinzurichten sey, undt 
sie darzu also in recht schuldigt zu erklehren undt zu 
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verdammen, das hochadeliche strenge peinliche 
richterliche Ampt umb verhaftung schleunigen 
rechtens nochmahls besten Fleißes ersuchend und 
anrufend. 
 
 

4. Aus einem Verhör des Henrich Önking  
Katharina Möllers betreffend 1656. 

Nachweis, dass die Angeklagte Katharina Möllers den 
Käse verzaubert hatte. 
 
Deponiert zeugin sie habe.......dafür keinen Keese 
gekauft , allein ihr Mann habe derselbigen etliche Tage 
die Kühe gehütet welchem sie .... einen Keese 
mitgeben, daraus er ein teil mit nach haus bracht, von 
diesem keese hätte Zeugin Mann, was sie aber in der 
dhüte gelassen ein bislein in dessen Butterbrot gethan, 
so bald er solches in den Leib bekommen were er 
gleichsam toll und verrückten Verstandes geworden 
vor Angst und Schmerzen im Leib. 
Zeugin hette ihm sofort etwas von ....(Unleserlich).... 
eingeben, darauf er aber böser geworden, bald hierauf 
hette Zeugin auch ein bislein von gleichem keese 
gebrochen und gegessen, desgleich auch ihrer dochter 
davon geben, sobald sie denselben einbekommen, 
weren sie beide ihrem Mann gleich ganz toll 
geworden. Berichtet ferner daß sie ein bislein des 
keeses in eine Papier einfalten beigeleget, wie sie aber 
etliche Tage hernach denselben widerumb besichtigt , 
sey solcher gantz anderer Gestalt von ein anderer Art 
und gleich einer suppe gewesen, das man auch nicht 
mehr erkennen mögen das es keese gewesen. 
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5. Protokoll der Uhrgicht (Geständnis) der Tilen Aenne 
aus Leitmar. 
u.a. eingehende Beschreibung der Hexentänze auf der 
Eulenkirche. 
Actum Canstein, den 7 September ano. 1656 
(Post meridieum, im Beisein und Anwesenheit des 
Herrn Richters, zweyer Gerichtschöffen, alß Raban 
Dohts unde Johan Mollers des Jüngeren. 
 
Nachdem Vormittags in peinlichen Sachen fiscalis 
contra Tilens Annen zu Leitmahr decretum torturaem 
publiziert (Verurteilung zur Tortur mitgeteilt), also ist 
demselben zufolge die P.B. (Peinlich Beklagte) ad 
locum torturaem (An den Ort der Tortur) auf das 
adeliche Haus Canstein oben ins hauß auf den 
obrigsten Boden geführet undt daselbst ernstlich ins 
gute ermahnet die wahrheit nicht zu verhehlen 
sondern gutswilligst von sich zu sagen, sonsten würde 
man der verursacht vermöge des Urtheils mit der 
scharffen frage sie zu verfahren, alß sie aber steiff 
undt fest bei dem Vormeinung beharret, ist endlich 
dem M. befohlen sie mit der schärffe anzugreiffen, 
welcher sie dan ebenfalls erstlich bedreulich ermahnet 
wie aber alles bedreuen und ermahnen nicht helfen 
wollen, hatt der M. sie gebunden , die Beinschraube 
angesetzt, auch endlich wie , wie sie einen wegt 
(Unentwegt?) bei dem Verleugnen, undt daß sie 
nemblich nichts Böses wüßte oder gelehret hätte, sie 
etwas scharf gezogen, es hatt aber die P.B. solches 
alles sich nichts etwas lassen sondern noch wie bei 
dem erwähnten verblieben, doch entlich gebetten sie 
los zu lassen, so wollte sie sich bedencken, worauf sie 
dann losgelassen und wieder ad carcerem (In das 
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Gefängnis) bringen lassen. Undt zu anderer Handlung 
geschritten, gegen des Abends aber hat man den M. 
neben dem Gerichtsfrohnen zu ihr ins Gefängniß 
geschicket umb sie zu ermahnen undt zu verwarnen 
wie nun dieselben zu ihr kommen undt was denselben 
befohlen ihr angedeutet , hatt sie alsbald angefangen 
zu bekennen, ihr erster Mann Adolffs Tile hatte ihr das 
Zaubern gelehrt, alsß sie ihn das zweite Jahr gehabt , 
sei geschehen, das Abends wie sie mit ihrem mann in 
der Stube geseßen undt gespnnen. Nachdem nun der 
Gerichtsfrohnen solches sobald dem Richter undt 
actuarii angedeutet , sein dieselbe also baldt zu ihr 
gegangen , undt mit einigen sie examiniiert, das sie 
das vorige ihre bekenntniß , vor denselben constatiert 
undt ratifizirt, nemblich das ihr mann sie das Zaubern 
gelehrt, das sie gottes auch seines anhangs 
verleugnen müßen, undt ob sie woll anfangs gegen 
ihren Mann gesagt solches möchte nicht guth sein, 
weill aber der mann gesagt es sollte wohl gut werden 
undt wollten sie sich damit woll nehren, hatte sie 
vermeint, weill er elter als sie es würde wohl nichts 
böses sein undt darauff demselben sinne gewillfähret, 
undt gethan wie vorgemeldet, nemblich hette sie 3 fuß 
zurückgetretten, Gottes undt all seines Anhangs 
verleugenet, es wahr aber vormahls weiter nichts 
vorgangen, undt wehr sie auch bei lebzeiten ihres 
Mannes niemahl auf dem Dantzplatz gewesen, wüßte 
auch nicht ob ihr mann von dem Satan genuß gehabt, 
sie hätten aber ihre Nahrung gehabt, nach ihres 
Mannes Tode aber alß sie eines mahls im Garten 
geweßen , sei einer als ein junger Kerll zu ihr 
kommen, in schwartzen Kleidern welcher sie gefragt , 
ob sie auch halten wolle was sie zugesagt , auch ob 
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sie viel in Armut lebte ob sie woll anfangs drüber 
erschrocken gewesen hatte sie doch wie sie sich 
voriger Gottes verleugnung erinnert , geantwortet ja, 
undt darauf sich mit selbigem verbunden, welcher ihr 
darauf ein Rthrl. (Reichstaler) auf die Trew gegeben, 
undt mit ihr buhlschaft , welches hernach oftmahls 
geschehen, getrieben, sei aber so kalt gewesen als 
Eiß, undt were der Rthrl. Eisen Dreck (Eisenerz) 
worden, der Kerll, so ihr Buhle, haette geheißen Hanß 
Bruner, welcher ihr Buhle sie auch jedes mahls auf 
den Dantzplatz auf die Uhlen Kirch gefordert, undt 
wehre sie in einem Siebe dahin gefahren.  
Uff den Dantzplatz keme sehr viel hin undt wehre ein 
groß getümmel daruff, dantzten und springen 
durcheinander, eßen und drinken wein undt bier undt 
stadtliche kost, were aber in der Tat nichts. 
Uff dem danztpaltz hette sie die meisten nicht 
gekannt, kendt aber aber auß Udorff Christian Dode, 
damals Annen Juttas bruder. Aus Leitmahr Ludwigs 
Elen. Aus Canstein Schmidt Jacob. 
Wie man sie nun erinnert sie würde ohn Zweifel mehr 
complices gehabt, auch auff des Teuffels antrieb 
jemand am Viehe oder sonst schaden gethan, auch 
einen oder anderen die Kunst gelehret haben, hatt sie 
dieses bestendig verleugnet, wegen der complices 
aber bedenck zeit gebetten, weill nun hierüber die 
Nacht eingefallen hatt man ihr bedenckzeit geben undt 
weiteres nicht vorgenommen. 
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Am 9ten Septembris 1656. morgens um 9 uhre. 
Uff vorgestrigen gebettener bedenckzeit , hatt der 
Richter u. Gerichtsschreiber sie wieder zur güte 
vorgenommen undt examiniert, hatt sie ihr 
vorgethenes bekenntnis , daß sie nemblich irh erster 
Mann das zaubern ob erzhelte weise , gelehrt 
widerholete, sey geschehen als sie ihn zwei jahre 
gehabt, des Abends als sie miteinander in der Stube 
gesessen und gesponnen, Erkennet ferner, das sie bei 
lebzeiten ihres ersten Mannes etzliche mahl uf dem 
Dantzplatz gewesen, wohin sie dazu einer so ihr buhle 
gefahren, mit welchem sie noch etwa ein halb jahr 
hernach alß ihr mann sie das zaubern gelehret, ihr 
versprochen hatte ihr ein Rthlr. damals uf die treuw 
geben, welcher aber hernach Eisendreck worden,/ 
Etzliche Zeith, als etwa ein halbe Steige Wochen 
hernach, alß sie aber oben in ihrer Wiese gewesen, 
were der Kerll, so Hans Feldderbusch geheißen, zu ihr 
kommen und gesagt , Er hette ihr ein Rthlr. geben, 
dafür wölte er bei ihr liegen, wie sie ihm geantwortet, 
davon hätte sie nichts genoßen, hatt er geantworttet 
daß sollte ihr noch zu gut kommen, hatte darauf erst 
mal mit ihr buhlschaft getrieben, sei auch hernach 
mehrmahl, sonderlich alß sie Witwe gewesen 
geschehen. 
Ihr Buhle sey allzeit in schwartzen Kleidern zu ihr 
kommen, habe einen schwartzen stumpfen hut auf 
gehabt, dieser ihr Buhle sei allzeith mit ihr uf den 
Dantzplatz uf der Uhlenkirch gefahren, sei allzeith in 
einem Siebe dahin gefahren, des donnerstags im 
Sternen Month sie sey allzeit nicht mit hinkommen, 
was sie aber uf erfordern ihres Buhlen nicht mit 
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wollen, hatte derselbe sie abends umb die arme mit 
..ruten.? gehauen, PB item berichtet in specie?, als sie 
zum erstemahl auf den Dantzplatz kommen, undt 
gefragt wie komme ich hierhin, hatt mich der Teuffel 
dahin geführet , so magh mich einstes der herr Dodt 
wieder wegführen, woher sie zu einem Busch bei das 
Gericht kommen, wohselbst sie stehen müßen bis es 
tagh worden, wußte aber nicht wie sie dahin kommen. 
Uf dem Dantzplatz sei so ein gefimmell undt gedantz 
durcheinander, sie dantzte mit ihrem Buhlen, etzliche 
musikers , theils pfeiffers, theils spieler uf der 
Trommel, leuthe so weiter beschäftigt, Berndt 
Hempelmann sei unter anderen ein Pfeiffer, die 
anderen habe sie nicht gekandt. 
Die Eltesten müßen leuchten, undt hette unter 
anderen die Bohlische leuchten müßen, Berichtet 
ferner mitten im kreiß halte einer auf einem schwarzen 
Rappen so ein stattlicher Vogell, umb welchen sie 
leicht herumb dantzen. Welcher demselben angenehm 
und glade sey, müße zu ihm kommen undt ihn 
drücken, sie P.B. sei aber schlecht und übell bekleidet 
gewesen deßwegen sie dahinten stehen bleiben 
müßte. 
Nach dem Dantze Eßen und drincke die bei große 
Vogell sein, die sitzen zusahmen, sei aber alles nichts, 
undt hätte sie nicht viel mit geßen. 
Benandt , so mit ihr gewesen, undt beschuldigt dabei 
allhier 
Aus Udorff, Christian Dodt, Daniels Anna; Jütten 
Brontes, so uf einem schwartzen Rappen uf den 
Dantzplatz kommen und die Uhlandische, Meirs 
Johanß Frauw. 
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Auß Canstein, Schmidt Jacob, die Schultische, die 
Blaue Kipfel, Drescher Trine. 
Heddinghaußen, Berndt Hempelmann, sey Pfeiffer. 
Leitmahr, Curdes Jürgens frau, Ludwigs Else, der 
Curdischen Tochter Trina, die Undersche, Schneider 
Anna. Auß Borntosten. 
Auß Vasbeck, seien ihrer viel Männer und Weiber 
kommen, sie kenne under denselben nur die alte 
Pastorische, sie berichtet ferner es kommen sonst viele 
aus der Grafschaft Waldeck uff den Dantzplatz, 
Männer und Weiber theils zu Pferde undt zu fuhs 
dahin, haben sich vermummelt undt kenne sie aus den 
örthern keine leuthe. 
Sagt ferner uff bepfohlener Frage, sie habe es 
niemanden gelehret, der böse Feind habe sie zwar offt 
mit ruthe gepeitschet, das sie es jemanden lehren 
sollen, unter anderen auch ein Metchen benannt von 
Stadtberghe , so bei Matzen gedienet, sie habe es 
aber nicht tun wollen undt nicht gethan. 
Uff weitere Frage berichtet , sie hette niemand 
Schaden gethan , außerhalb, daß sie ihr selber einem 
Pferde vorgeben (Füttern) dieses gestorben, sei 
schwarz gewesen,ihr buhle habe ihr darzu schwarze 
suth gebracht, so sie dem Pferde ein brode zu eßen 
geben davon es gestorben, ihr buhle habe sie auch 
jämmerlich gepeitschet das sie den leuthen schaden 
thun sollen, sie habe es aber nicht thun wollen udnt 
sei das Pferd im Bohles gestorben, wobei sie das 
angehengt sie hätte am nägsten grünen Donnerstag 
dem Priester gebeichtet, daß sie sich hätte verführen 
laßen und hette sie seitdeme von dem Satan kein 
Anfall gehabt. 
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11. Septembris ad 1656 
nachdem die peinl.beklagte bei der andermahligen 
Verhör ihrer erste gethane bekenntnuß in etwas 
revociert undt teils varyirt undt daher man in 
Gedanken gestanden es würde noch mehr hinter ihr 
stecken, so sie nicht bekennen wollte, alß hat der 
Richter neben einem Gerichtsschöffen sie nochmahls 
in gegenwart des Meisters examiniert, der sie alles 
Ernstes die Wahrheit kundt tun was sie auf anreitzes 
ihres buhlen an Menschen oder Viehe jemandt noch 
schaden zugefügt , ferner wichtiges von sich zu sagen, 
undt ob sie jemand auß Haß oder Neid oder auch 
sonst Unrecht besagt, solches jetzo zu äußern undt 
niemand unrecht zu thun, hatt sie mit heftigem rufen 
umb Gottes Willen gebetten sie doch nicht weiter zu 
überhalten, sie hätte niemand Schaden gethan und 
nuhr ihr selber das Pferd bezaubert, hätte auch 
niemanden das Zaubern wieder gelehrt, wie wohl sie 
oft darumb von ihrem buhlen übell gepeitschet, wüßte 
auch keine complices (Mittäter) mehr zu nennen dan 
sie keine mehr gekandt wie sie vorher benannt, mit 
denen were es richtig, wehren so schuldigt alß sie, 
undt was sie sonsten bekandt wehre alles so wahr, alß 
sie begehrete seligt zu werden, wie sie doch hoffete, 
hätte sich von dem leddigen Satan gantz wieder 
abgethan, wollte sich von Hertzen bekehren, undt 
wehre ihr leidt daß sie sich so verführen laßen herzlich 
leydt, nochmals umb Gottes willen bittend sie doch mit 
weiteren Fragen zu verschonen, undt dabei 
wiederhohlend ihr getanes bekenntniß, wehre gantz 
richtig, wollte darauf leben und sterben, und auf ihr 
letzte Hinfahrt mitnehmen, mitt Bitt den Priester zu ihr 
kommen zu laßen, umb ihre Sünden zu beichten undt 



 39 

das heilige Abendmahl zu empfangen, welches sie wie 
bereits angezeigt am letzten grünen Donnerstag schon 
gethan, hatte auch seithin von ihrem Buhlen kein 
Anfall gehabt. 
 
Eodem die, (An demselben Tag.) 
Ist wegen PB getaner Bekenntnis ihres verstorbenen 
Pferdes halber nachfrage geschehen undt erstlich 
darüber befragt Jürgen Hempelmann. 
Berichtet ihm sei bewußt, daß Adolphs Tilen P.B. 
erstem Ehemann verschiedene Pferde gestorben, 
theils seien guth gewesen theils auch schlimm undt 
unter anderem eines in dem Bohles gestorben, so 
etwas dunkeler Farbe gewesen, undt schüdde es 
geheißen war. 
Johan Prior idem (Ebenso) deponiert (Sagt aus) undt 
berichtet das ihm auch ein schwartz rappen gestorben 
udnt habe dieselbe , an dem Pferde lenglich gemengt 
(Herumgefummelt) gehabt. 
Ende des Protokolls, Unterschriften der 
Protokollführer. 
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6. Die Gutachten der Juristischen Fakultät der 
Universität Gießen ergingen bisher stets zustimmend 
zu den Urteilsentwürfen des Patrimonialgerichts. Erst 
1677 wird erstmalig die ordnungsgemäße Verteidigung 
angemahnt. 
 
6. Gutachten Uni Marburg zur Anklage gegen Ursula 
Oßen 1677: 
Edle und wohlgelahrte, insonders günstige Herren und 
Freunde. 
Alß ihr unß die verschloßen wider zurück kommende, 
und in sachen hochadelichen Spiegel-und Cansteini-
schen Fiscalis contra Ursulam Oßen ergangene acta 
zum spruch rechtens zugesandt, so haben wir dieselbe 
mit fleis verleßen und erwogen. 
Berichten daruf vor recht, daß obzwar die peinl. 
Beklagtin zur Tortur genugsam indiziert Per articulum 
constitutione criminalis Caroli V.35 
Daß sie doch gegen des Fiscalis anklage mit ihrer 
defensionibus (Verteidigung) zu hören , undt zu dem 
ende ihr ein defensor ex officio (Pflichtverteidiger) zu 
verordnen, ohnangesehen daß sie keinen defensorem 
begehrt. Und wan sie durch denselbigen wieder ihre 
confession (Geständnis) nichts beständig und erheb-
liches einwendet, sie alß dann zur scharffen peinlichen 
Frage zu condemnieren (Verurteilen) sey, und ergehet 
darauf ferner was rechtens. 
Zu Urkund haben wir unßer Facultät Insignium hierauf 
drücken laßen. 
So geschehen den 25 September 1677. 
Decanus und andere Doctores der Juristen Facultät 
daselbst. 
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7. 1684-1686. Sachen Tönnies und Henrich Todt 
wegen Zauberei: 

 
Sie müssen beide eine Weile gleichzeitig in Haft 
gewesen sein. 
Tönnies Todt wird nach den vorliegenden Unterlagen 
wohl im Winter 1684/85 mittels eines undatiert 
vorliegenden Haftbefehls wegen Zauberei inhaftiert 
und eingekerkert. In einem Bittgesuch seiner Witwe an 
den Kölner Kurfürsten, das kein Datum aufweist, aber 
wenn man die Beantwortung durch diesen im Januar 
1687 zu Grunde legt aus dem Herbst 1686 stammen 
müßte, stellt sie fest, daß er an Händen und Füßen 
gefesselt in dem unterirdischen Kerker in der Kälte 
verstorben ist. Das muß wahrscheinlich im Winter 
1685/86 geschehen sein, denn dann enden die 
Gerichtsprotokolle. Der Kurfürst mahnt in seinem 
Schreiben „seinen lieben Raban (von Canstein) „ an, 
der Witwe die Gerichtskosten zu erlassen. 
 
Henrich Todt wird vor Juni 1685 inhaftiert, auf Grund 
eingehender Verteidigungsschriftsätze wird die 
Universität Gießen als vorurteilsfreie Institution 
angerufen. Sie spricht ihn frei. Im April 1686 wird er 
entlassen. 
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Anklageschrift gegen Tönnies Todt 1685: 
Wahrlich recht und wohlgelagerte wie auch 
ehrenwerte und vorsichtige zusondert hochgelehrte 
peinliche Richter und Schöffen. 
Vor denselben erscheint darbey hochadelichem fiscalis 
ex officio ankläger entgegen und wider Tönies Todt 
von Heddinghausen Pbt (Abkürzung wohl für Peinlich 
Beklagter) undt übergibt hiermit animo litem affirmat 
et contestant diese peinliche articulation Anclage in 
pcto veneficy (In Punkto Zauberei), nicht zuvor in form 
eines zierlichen Libels (Geziemender Klageschrift) 
sonder bloßer erzehlung oder geschichte, mit dienstl. 
Bitte und rechtlichem Begehren die Klag rechtens 
befestigen undt auch die clag Articul stehenden fußes, 
mit eigenem munde singulation durchs wort ja oder 
nein ohne allen Anhang semotio omni defensore clar 
deutsch und unverdunkelt antwort geben möge, 
anzuweißen waß alß von derselbe wieder beßer weiß 
undt gewiß abläugnen wirdt, erbietet sich fiscalis nach 
nottdurft (in) secluso superfluo (Freistehendes 
Gefängnis) zu überweißen setzet und saget demnach; 
 
1. Wahr sei, daß in heiligem göttlichen Worte nicht 
weniger als auch gemeinen beschriebenen 
Kayserlichen Recht das schändliche Laster der 
Zauberey bey hoher zeitlicher und ewiger Strafe 
verbotten seyn. 
2. Wahr daß davor ein jeder Christenmensch Zeit 
seines Lebens mit allem Fleiße sich hüten solle. 
3. Wahr daß Pbter (Peinlich Beklagter) solches nicht 
beobachtet, sondern des Zauberlasters halber sich 
sehr verdächtig gemacht. 
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4. Indem wahr, das er von vier Jahren her einem 
zauberischen Gerücht gestanden. 
5. Wahr, daß nicht allein von den Unterthanen in der 
Herrschaft Canstein, sonder auch denen im 
benachbarten Cölnischen und Waldeckischen vor einen 
Erzzauberer und Hexenmeister gehalten wird. 
6. Wahr daß er sein Zauberkunst undt Hexerei an ein 
undt anderern meisterlich exercieret habe. 
7. Zumahl wahr, das Pbter Tönis Todt vor ohngefähr 
15 odr 16 Jahren einstmahls in Jacob Müllers haus 
kommen alß derselbe ist da gewesen undt gezimmert 
hat. 
8. Wahr, das genandter Jacob Müller vorhier von 
Trumpen Hans ein Mutterpferdt gekauft, so bey ihm in 
selbigem Jahr gefüttert hat. 
9. Wahr, das damahls, als Pbter ins Haus kommen, 
das Füllen 5 oder 6 Wochen alt gewesen undt in des 
Müllers Pferdestall gestanden. 
10. Wahr, das solches zu fehrieren (Wiehern?) und 
krieschen angefangen 
11. Wahr, daß Pbter zu Jacob Müllern gesagt, gebt 
dem füllen etwas vor. 
12. Wahr, daß Pbter selbsten zur Pferde Krippen 
gangen, dem Füllen etwas vorgegeben, undt mit 
seiner Handt das füllen umgemangert und gemischet 
habe. 
13. Als auch wie wahr, das Mutterpferdt darauf nach 
Haus kommen, hatt daran das füllen, wie begierig es 
auch gewesen, nicht saugen können. 
14. Daher wahr, das dem Füllen durch Zauberey der 
mundt zugebunden gewesen. 
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15. Wahr das sobald folgenden Tages das Füllen 
kranck worden, auch derer Woche kranck gewesen 
undt gestorben. 
16. Wahr das Jacob Müller kein anderer Gedanke 
gehabt, als das ihm das füllen von Pbter bezaubert 
undt behext worden. 
17. Wahr, das gendt. (Genanntem) Jacob Müllern vor 
ungefähr 9 Jahren zwey Pferde plötzlich gestorben, 
womit er gleichmäßig den Pbt. bezichtiget das er 
selbige bezaubert und behext habe. 
18. In dem er wie wahr, zum often in sein haus 
kommen, undt bald in die Pferde baldt in die Kuhstalle 
gezaubert. 
19. Wahr das so lange der Jacob Müller kein Vieh 
mehr in seinem Stalle gehabt, Pbter auch nicht mehr 
in dies haus kommen sondern dasselbe gemeidet 
habe.  
20. Wahr, das einstmahls Jacob Müllers Schafe eines 
auf Pbters wiese gangen undt in des Haus über die 
Schwelle gehucket, 
21. wahr, das sothanes Schaf von der Türschwelle 
zurück und in die Miste gefallen als wenn es sogleich 
tot war. 
22. Wahr wie es Jacob Müller mit sich nach Haus 
getragen solches des anderen morgens todt war. 
23. Wahr das merhgnt. (Mehrfachgenannter) Jacob 
Müller keinen anderern Gedanken gehabt wie nur als 
das Pbter das schaf bezaubert habe undt solches 
daher so plötzlich krank worden und gestorben sei. 
24. Wahr das Pbter vor ohngefähr 5 oder 6 Jahren in 
Heineken Haus zu Heddinghausen kommen, undt 
dazumahl ein füllen so ins haus gehörig gewesen undt 
da doht gangen. 
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25. Wahr, das Pbter bey das füllen gangen, mit der 
Handt überstrichen und gesagt, das ist ein wacker 
füllen. 
26. Wahr, das sobald Pbter wieder aus dem Haus 
gangen nicht saugen können oder wollen. 
27. Wie. Wie wahr, demselben der mundt 
zugeschlossen oder gebunden gewesen. 
28. Wahr, das sich das Maul nicht eher wieder 
aufgethan noch das füllen saugen können, bis das 
Heinekens Hausgenossen auf Rath einige Kräutter 
dem Füllen unterm rechten fuß im Garten 
ausgegraben undt dem Füllen ins Maull gegeben 
haben. 
29. Wahr das wenn das Viehe heraus vor dem Hirten 
gehet oder vor selbigem wieder ins Dorf zurück nacher 
Haus kommet Pbter jeder Zeit aufpasse und zusehe 
welche Kühe die größten euter haben. 
30. Wahr, das darauf bei allen starcke Vermuthung 
entstanden, undt noch halte, das Pbter den Kühen 
welche die größten euter haben durch zauberey die 
Milch abnehme. 
31. Wahr, das er auch zuweilen den Leutten in die 
Häuser kommen, undt frage ob ihr Kühe gekalbet, 
umb dardurch allem Vermuth nach , nicht andert als 
Zauberey zuüben, undt den Kühen die Milch zu 
nehmen. 
32. Wahr, das Pbter ins gemein vor denjenigen 
gehalten worden, so in dem Teuffels tantze die 
trommen schlage. 
33. Wahr das von daher von der Schäferischen zu 
Heddinghausen zu verschiedenen mahlen vor einen 
Trommenschläger auf dem hexen dantze ausgerufen, 
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sich aber darwieder niemahlen defendieret, sonder 
solches auf sich ohn geahndet sitzen lassen. 
34. Wahr, das die in anno 1657 der zauberey halber 
hingerichtete Schultenfrau zum Canstein Pbt als einen 
Zauberer angegeben undt darauf bis in den Todt 
bestanden habe. 
35. Wahr, das imgleich von der in ano 1658 der 
Zauberey halber hingerichteten Else Jedicken 
Hempelmanns frauen Pbter vor einen Zauberer besagt 
undt solches mit der denunciantinnen Todt 
confirmieret worden. 
36. Wahr das von diesem allen in der Herrschaft 
Canstein undt benachbarten Orten communis vox und 
fama sey. 
 
Hirsonach gelanget hiermit an P.Herrn Richter undt 
Schöffen des Fiscalis dienstl. Bitte, dieselbe geruhen 
Pbt als der Zauberey schuldigen anderern zum 
Abscheu undt exempel mit wohlverdienter strafe dem 
Rechts undt insonderheit Peinl. Halsgerichts ordnung 
Kaysers Caroli V german (zu) belegen. 
 
Es folgt eine Aufzählung der Zeugen. 
 
Die Vernehmung des Tönnies Todt geht ohne 
Schuldbekenntnis aus. 
Der Richter Nolte entscheidet danach in 1685 auf 
Anwendung der Tortura. 
Dazu wird er wohl nicht mehr verurteilt, denn wie die 
Bittschrift seiner Witwe an den Kurfürsten wegen Erlaß 
der Gerichtskosten ausweist, ist er im Gefängnis 
gestorben. (Brief ist ohne Datum, etwa ein Jahr nach 
seinem Tode geschrieben). 
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Auszug aus der Bittschrift (die der Kurfürst im Frühjahr 
1687 beantwortet): 

Hochwürdigst Durchlauchtigster Kurfürst und 
gnädigster Herr, 
Ew.Churfürstl.Durchl. habe ich Wittib weylandt 
Thöniesen Todtß gewesenen eingeseßenen zu 
Heddinghaußen in dero Herzoghtumb Westphalen, und 
der Herrlichkeit zu Canstein allerdemütigst klagendt 
vortragen müßen waß gestalt der Spiegel- undt 
Cansteinischen Samptrichter zu Canstein vorm Jahre 
ungefähr obgemeltem meinem Ehemann wegen 
zugemutheten , aber zumahlen nicht erfindlichen , 
vielweniger erwiesenen criminis veneficy (Verbrechen 
der Zauberei) ohne die geringste Verdacht undt 
fundament so gar auch abseits nullis indicys legitimis 
(Keiner rechtlichen Indizien), et fide dignis 
(Würdevolles Vertrauen) gantz praecipitunter et 
nulliter (Hals über Kopf und nichtssagend) hier selbst 
in eine harte gefängnuß einziehen, auch bey 
gewesener harter winter Kälte ahn hand und füße 
schließen laaßen, als daß derselbe durch sölche 
Herrlichkeit (Gemeint ist die Obrigkeit) in ipso carcere 
(Diesem Gefängnis) sein Leben eingebüßet hat. 
Ich habe nichtsdestoweniger, waß zu meineß mans 
defensium (Verteidigung) und rettungs ehre undt 
lebens zulänglich erachtet werden mögte mit 
äußerstem fleiß angegriffen und meines mans 
unschuldt mit grundt rechtenß derogestalt 
vorgestellet, daß derselbe durch einer unpartheiischen 
löblichen universität rechtlichen Ausspruch von der 
vermeinten Klage frey erlangdt undt absolvieret 
worden, wie ein solcheß die originall acta so bey dem 
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Cansteinischen Samptgericht vorhanden mit wahrerem 
ausweißen. 
Also wäre er auch auf Grund des Gutachtens der Uni 
Gießen freigesprochen worden: 
Es folgt eine Beschreibung ihrer mißlichen finanziellen 
Lage und die Bitte an den Kurfürsten von der Auflage 
der Prozeßkosten befreit zu werden. Dieser kommt der 
Bitte mit einem Schreiben vom 11. März 1687 nach 
und schreibt :     “ Lieber getreuer Raban“ und fordert 
diesen auf, die Kosten zu erlassen. Das Samtgericht 
lehnt das in einem Brief an den Kurfürsten ab. Der 
Kurfürst schreibt erneut ca. August 1687: 
Maximilian Henrich von Gottes Gnaden..... 
Liebe Getreuen, wir haben eueren den allda zu 
Canstein in Haft geseßenen und darin nachgehend 
verstorbenen als genannten Anthon Dottes betref-
fenden unterthänigsten Bericht vom 30. Juny letzhin 
zu handen woll geliefert empfangen, wie nun wier 
erwehnten Bericht so wol als das in dieser criminal 
sachen von der Juristen facultet zum Gießen eingeholt 
und zugleich mit anhers geschichtes sentiment reiflich 
erwegen laßen,und dann solchem nach befinden, daß 
besagten dottes Erben die atzungs- und sonsten auff 
dessen defension (Verteidigung) verwendeten Kosten 
allein abzutragen schuldig und darüber ferner nit zu 
beschweren; die übrigen zur formierung des proceßus 
aufgangenen expenses (Ausgaben) aber ihr als die 
jurisdictionis (Richter) von rechtswegen zu bezahlen 
gehalten seyet, damit eure kosten auf solche weis 
beygetrieben und abgestattet werden, und wir sind 
euch mit Gnaden wohl gewogen. Gegeben in unserer 
Residenzstadt Bonn 30. August 1687.      Maximilian 
Heinrich  
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Brief des Kurfürsten Maximilian Heinrich an Raban von 
Canstein wegen Erlaß der Gerichtskosten der Witwe 

Tönnies Todt. 
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Haftbefehl gegen Heinrich Todt undatiert  
(Vor Juni 1685): 

In sache Inquisitorium criminis Magia (Befragung 
wegen Zauberei Kriminalität) Cansteinisch Herrschaft 
fisci (Verwaltung) klägers eines, gegen und wider 
Henrichen Todt beklagter und inquisiter (Befragter) 
andererseits erkennen wir Cansteinische Richter und 
Schöpfen , weil der vorgt. (Vorgenannte) inquisitus 
nach beständiger außage hierüber in beybewahrteem 
prothocolle äydtlich abgehörter zeugen, in bösem 
zauberischen gerüchte undt argwohn seithero bestan-
den, auch mit solchem zauberischen Wesen 
umbgangen, wodurch er anderen Leuthen ihr vieh 
glaubwürdigermaßen bezaubert, in ertragung solches 
kurtz darauf verrecket, daß geleicher von instifiziertem 
zauberischem Vatter entsproßen undt erzogen, 
daneben auch von einigen hingerichteten Zauber-
innen, so ihre Außage mit Thot bestätigend denuntyret 
(Denunziert), daß er derentwegen und anderern mit 
mehreren glaublich in actis gegen selben 
beygebrachten böser erwiesener ahnzeige gefenglich 
einzuziehen, undt über die wider ihn eingeklagte 
inquisitorial acten categorie zu befragen, undt er 
darauf zu antworthen schuldig sey, undt soferne er 
alsolche actos verneinen, undt sich nit vor (Wirkl. 
Nachdruß verthädigen) (? Schwer lesbar) /: Worzu 
congrug terminy zu statuieren würde, daß er alßdann 
probitate Iudiciorem, undt nach Frage seiner leibes 
Kräften zu befragen, alß wier denselben vermöge 
Carolinisch: undt Churfürstl. Cölnischer Hexen 
Constitution in entstandener Besthätigung hierzu 
anweißen.  
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Deß obgeschriebenen urtheil denen actis undt Rechts 
gemäß attestor 
Wilh. Steinfurth doc.ius 
Churfürstl. Cölnischer Commisario 
 

Hexerei Anklageprotokoll gegen Heinrich Todt  
25. Juni 1685 

Im peinlichen hohen Halßgericht der herligkeit 
Canstein erscheinet hochorderlicher Sambt Fiscalis 
presentiert contra Heinrich Todte, zu Udorf 
selbstschuldigem Inquisitum, nachfolgende der 
Zauberey genügsam bezichtigte Inquisitional articul 
und setzet 
1. Wahr daß Inquisitius (Der Beklagte) Heinrich Todt 
nicht allein im Dorf Udorf, worin er seßhaft, sonder 
auch in der gantzen herligkeit Canstein und denen 
benachbarten Chur Cöllnischen und Waldeckischen 
Dörfern in Jahren Zwantzig und mehr Jahren, vor ein 
Zauber und Hexenmeister gehalten worden. 
2. Wahr daß sein leiblicher Vatter auch ein Zauberer 
und Hexenmeister gewehßen und der Zauberei halber 
hingerichtet und verbrannt worden. 
Es handelt sich dabei wohl um Christian Todt, der 
1656/57 angeklagt wird. Es liegt ein Extract aus einem 
Verhör der Friederichs Trina 1656 vor. Wortlaut: 
Hat ferner gebeten sie der Tortur loß zu laßen so 
wollte sie alles bekennen, wie daß nun geschehen, hat 
sie gesagt Christian hatte eß seinem sohn Heinrich 
gelernt, welcher mit auff dem Dantzplatze gewehsen 
sey ungefähr vor vier Jahren , mit darauf kommen 
Paulo post ob aber christian denselben solches 
gelehret wiße sie nicht, bleibt doch darbey daß er mit 
auff dem Dantzplatz gewehßen. 
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Zu beobachten, daß obgedachter Christian deß jetzt 
peinlich Inquisitum Heinrichen Todtes Vatter 
gewehßen, welcher Vatter wegen Zauberey justifiziert 
worden. 
3. Wahr daß er sich von Johann Fuchs Erinn Habig und 
Zentzingk Butterwecken öffentlich vor einen Zauberer 
gehalten, ausruffen laßßen, aber sich wieder 
denselben im geringsten nicht verteidigt oder 
verantwortet. 
4. Wahr daß Inquisitius vor ungefähr vier Jahren in 
Tilen Kommel Haus zu Udorff einstmahls kommen, und 
von demselbigen begehret er möchte ihm den 
niedergefallenen Zaun, welcher ihrer beiden Höffe 
scheidet wieder aufrichten und reparieren lassen. 
5. Wahr ist daß Inquisitius widerumb zum Hause 
hinauß gegangen, daß dem Tilo Kommel gleichsobald 
sein bestes Pferdt im Stalle kranck worden und des 
folgenden Nachts umb zwölff Uhren niedergefallen und 
gestorben. 
6. Wahr daß der Tilo Kommel uft den Inquisitum 
Heinrich Todte, eine starkke Vermutung geschöpfet, 
und gehabt wie noch daß er ihm daß Pferdt bezaubert 
habe. 
7. Zumahlen wahr wie er selbiges Pferdt aufschneiden 
lassen, daß es gantz vergiftet befunden worden. 
8. Wahr daß vor ohngefähr zehn Jahren Johannes 
Hoppen eine Kuh kranck worden. 
9. Wahr daß der selbige Inquisitum Heinrich Todte bey 
die krancke kuh gefordert, umb Rath zu geben, wie 
derselbigen zur Gesundheit verholfen werden möchte. 
10. Wahr daß Inquisitus wie er bei der krancken Kuh 
gekommen, selbige hin und wieder befühlet, und 
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betastet, sie auch mit der Hand bestrichen, und 
heimbliche Worte darbey gesaget und gesprochen. 
11. Wahr daß die Kuhe darauff zwei Tage hernach 
gestorben und verrecket. 
12. Wahr wie der Hoppe die Kuhe durch den 
Wiesenmeister abdecken lassen, sich an selbiger 
gefunden , dahs an dasigen Orthen, wo sie der 
Inquisitius ahngegriffen, und betastet, die Kuhe gantz 
schwartz gewehßen, und zwischen fell und Fleisch 
zeugh gelegen, alß Hoppen (Schwört?). 
13. Wahr alß selbiges der Abdecker gesehen und 
gesagt eß wehre nicht nötig , daß die kuhe 
aufgeschnitten würde, massen daßjenige waß 
zwischen fell und fleisch lege der Kuhe den Todt 
angetan hätte. 
14. Wahr daß darauff der Hoppe und seine Frauwe die 
starcke Vermuthung gefast und gehabt es habe der 
Heinrich Todt die Kuhe bezaubert. 
15. Wahr ist daß vor ohngefähr drey Jahren 
verschiedene Weibspersonen dem Inquisitius an einem 
(Unleserlich, wohl Name eines Ackerstücks) Rocken 
Garben abgeschnitten. 
16. Wahr daß sie in selbigem einen frischen 
Schaafskopf woran noch der Halß gewachßen, 
eingescharrt gefunden, und daß Maul am Kopff gleich 
der Erden heraußgestanden. 
17. Wahr daß die jehnige schnitterische so dieses 
gesehen dem Inquisitius von dem tage ahn nicht mehr 
frucht schneiden oder arbeiten wollen. 
18. Weilen wahr, daß sie denselbigen alß einen ohne 
daß berüchtigten Zauberer in Verdacht gezogen, er 
wehre ein Wehr Wolff hätte solch Schaaf zerissen und 
sie mit dem fleisch gespeiset. 
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19. In dem wahr, daß sie selber zu Mittag mit 
Schaaffleisch gespeiset und traktieret worden. 
20. Wahr daß Inquisitus auch von einer früheren 
hingerichteten zauberin öffentlich vor einen Zauberer 
und Hexenmeister ausgeruffen worden. Darwider 
nichts gethan. 
(Zeugenaussage der Elsen, Jürgen Hempelmanns Frau 
1658 (in diesem Jahr zum Tode wegen Hexerei 
verurteilt.) zum Prozeß gegen Tönnies Todt zur 
Behauptung der schlüge dem Teufel die Trommel: 
Als sie umb ihre Compliceß befragt ist sie bestandigh 
bey dem benannte geblieben und hat Tönnies Todt 
der schlage den Trummen der habe eine gläßerne 
Trummen und gebrauche am statt der Trummen 
tacken einen fuchs schwantz, benannt.) 
21.Wahr daß Hermans Koch vorm Jahre eine Kuhe und 
vor zwey Jahre zweij Pferde gestorben. 
22. Wahr daß selbige Kuhe und Pferde vergifftet 
befunden und der Hermanns todt keine anderern 
Gedancken und Vermutungs gehabt alß daß ihm 
Inquisitus dieselbigen bezaubert und vergifftet habe. 
23. Weilles wahr daß Inquisitus tags und nachts in 
seinem Hause auß und ein gangen. 
24. Wahr daß daher der Hermannuß einstmahls auß 
Ungedult herauß gesagt er wolle denjenigen der ihm 
das Viehe bezaubert hätte inquisitum meinend im 
Sacke klopfen lassen. 
25. Wahr ist daß diese und derogleich Indicia 
concurrentibus arlys adminicutis (Küchenlatein: 
gleichlautende Indizien), da sie per infra dexominatus 
testos (Frei übersetztes Küchenlatein: handgreiflicher 
Beweis) bewiesen worden darob nicht zu zweiffeln, 
inhalts Carolinischer Constitution und Churfürstlicher 
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Hexenordnung nachrichtlicher Anzeige der Glaube sei 
und genügsame Uhrsache ad capturam et torturam 
(Zur Gefangennahme und Folter) gebahren thuen 
warumb dem Fiscalis pro administratione Iustitiae (Zur 
Gerichts-verwaltung) unterdienstlich imploriert und 
angekünftet (Angekündigt) haben will. 
 
Salvo iure addendi (Heil dem hinzukommenden Recht) 
 
Nomina Testium cum directoris (Namen der Zeugen 
mit zugehörigen Nummern des Protokolls) 
1.Tilo Kommell 1,2,3,4,5,6,7,20 
2. Hermannus Koch 1,2,20,21,22,23,24, 
3. Erinn Habich 1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18 
 
Zusatzaussage protokolliert 1685 
Erina Rehling sagt aus: 
Sagt deponentin daß sie gesehen daß in dem Busch 
ein gedihrdte (Getier) wie ein jährigs Kalb von fahler 
Farbe sey eingangen. 
Sagt , sie habe Inquisitum Heinrich Todt bey dem 
Busche mit einer Schüpfen kommen sehen. 
Es geht darum, daß er dort mit einem Werwolf 
gewesen sei. 
 
Verteidigungspapier (Sehr umfangreich) für Henrich 
Todt Januar 1686 bei Gericht eingegangen. 
Auszüge: 
Demnach der Heinrich Todt Cansteinische 
Eingesessener zu Udorf in der Herrschaft Canstein vor 
geraumber Zeit nemblich am 12 November (1685?) 
captiviert und ad deterrimum carcerem subterraneum 
(Gefangengenommen und in den schrecklichen 
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unterirdischen Karzer) da weder die Sonnen noch das 
Mondlicht hin penetrieren (Durchdringen) kann, 
geworfen darinnen auch bis dato ohngeachtet seiner 
contestierten (Bewiesenen) Unschuld ---- 
--das der fiscalis alß angemaßter anklage dießer sache 
so langsamb treibe, welches dann dem Umbstande 
nach scheinet der angesicht zu sein damit der Beklagte 
unschuldig in squalore carcerie (Gefängnisqual) so 
lange tormentiert (Gequält) werde, als wohl ganz 
krepieren möge--- 
Die Zuständigkeit des Patrimonialgerichts wird 
bezweifelt: 
Ubi non est legitimus accusator, ibi nec Judex. (Wer 
kein gesetzlicher Ankläger ist, ist auch kein Richter.) 
Zur Anklage, das nach dem Besuch des Heinrich Todt 
in Kümmels Haus ein Pferd verreckte: Daß zwar fiscalis 
in Art. 10 setzet, daß beklagter in des tile Kümmels 
Haus gewesen undt dem Kümmel darauff ein Pferdt 
kranck geworden und verrecket sey so folget darauß 
zumahlen nicht, daher auch bündig nicht geschlossen 
werden, daß der Henrich Todt, daß selbe vergiftet 
habe. Im Maße auch der dominus proprietarius equi 
(Der Herr Besitzer des Pferdes) Tilo Kümmel in sua 
dispositione (Seinen Ausführungen) ad Art. 11 selbst 
gesteht: Er habe etwas die Vermutung auf den 
Beklagten gehabt könne es aber auf die Wahrheit 
nicht sagen. Er könne nicht sagen, daß Beklagter ein 
Zauberer sei. 
Der Verteidiger weist Punkt für Punkt die Anklage 
zurück mit Hinweisen auf die Vernunft und zahlreichen 
Zitaten u.a. auch von Homer und anderen Klassikern 
immer in Latein. 
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Der Name des Verteidigers geht aus dem Papier nicht 
hervor, aber mit gleicher Schrift liegt eine Akte zu 
einer Klagesache Heinrich Todt gegen Hans Hoppe bei, 
die von einem Notarius Johannes Schmahle 
unterschrieben ist. Dieser muß daher vermutlich auch 
der Verteidiger von H.Todt gewesen sein. 
 

Zitat aus einer Aktennotiz gegen den Verteidiger: 
Es ist gewiß Verwunderniß werth das defensor 
(Verteidiger) Thönisen Todt seine unterm 29.Januar 
exhibierte (Veröffentlichte) Schrift eine begrünte 
(begründete) elision (Ausführung) titulieren darf, 
daher es iure merito (In rechtlicher Bewertung) für 
eine den defensoribus (Verteidiger) unanständige art 
zu schreiben anzusehen und zu representieren 
(Anzusehen) ist. Was das principium (Wesentliche) 
belanget, besteht solches in delibatis verbasis 
generalibus (Frei gewählten Allgemeinplätzen) , so zu 
nichts alß zur papierfüllung dienlich.... 
 
Johannes Pickhardt (Wohl auch ein Verteidiger) 
schreibt am 16.Juni 1685 an den Drost zu Arnsberg 
eine Beschwerde, in der es heißt: Hier bey sambt 
gericht...die handlung contra Heinrich Todt ...ohne 
Fundament eingerichtet.... 
 
Haftbeschwerde 17. Oct. 1685. Handschrift ähnelt der 

bisheriger Verteidigerschriften: 
Auszug: Nachdem die die Spiegel Cansteinischen 
sampt fiscalis als an officio angemaßten ankläger des 
Heinrich Todt in puncto pratensi veneficy (Giftmord) 
abseits praevys legitimus indicys (Legitimer Indizien) 
zu gefänglich haften ziehen, undt in eine abscheulich 
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carcerem subterraneum (Unterirdischer Kerker, 
existiert noch heute) werffen , darin denselben auch 
biß dato darinnen aufhalten laaßen, so will die 
ordtnung der rechte und styli iudicialis erfordern, daß 
entweder der Cläger seine vermeinten intention 
behaupte, oder aber der unschuldig beclagter, undt so 
beschwerlich bestrickter Heinrich Todt cum 
expensarum refusione (Unter Freistellung von Kosten) 
absolviert (Freigesprochen) werden, Eß hat zwahr der 
obgemelten fiscalis ad probandum intentionem suam 
(Zum Nachweis seiner Anklage) am 6,. Junius einige 
zeugen abhören laßen, er bleibet aber nuhn mehr in 
dem 33. (?Unleserlich) Tag mit seiner schuldigen 
probation schrifft zurück wodurch aber dem 
unschuldig inhaftierten in squalor carceris 
(Kerkerqualen) wieder die Rechte auffgehalten undt an 
afterfolgung seines rechtens mercklich behindert wird, 
welches Gott dem Allerhöchsten alß der Gerechtigkeit 
selbst, undt richters der gantzen welt, geklagt. Undt 
einem unparteiischen referenti vor dießmahl 
heimbgestellet sein muß, unterdeßen aber undt weil 
auß dieser Verzögerung ein andersten nicht 
anzunehmen, alß daß dieselbe von dem fiscalis 
geflißentlich ohne grundt genommen sei , damit der 
unschuldig bestrickte ex suggestione suorum 
inimicorum et malevolentium in duro carcere (Ohne 
nachweis seiner feindlichen und böswilligen Taten im 
harten Kerker) entweder crepiere             
In einer Schrift des Verteidigers 1686 wird zu den 
Anklagepunkten 15 bis 19 –zu dem im Felde 
aufgefundenen Schafskopf- ausgeführt: 
Mach auch ein starck Verdacht zu sein, daß das Schaff 
von einem natürlichen Wolff geraubt gewesen, mit 
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sich ad silvam (In den Wald) geschleppet habe, 
selbiger den Kopff sambt dem Halß ins Korn 
verborgen...und daß proviant auff diese Weiß 
gesichert. 
Am 26. März 1686 gibt die Juristische Fakultät Giessen 
ihr Gutachten zum Fall Henrich Todt dem Sambtgericht 

in Canstein zur Kenntnis: 

 
Denen Edlen Besten auch fürsichtigen Peinlichen 
Richter und Schöpfen der Herrschaft Canstein, 

unserern besonders guten Gönnern und Freunden. 
 

Die Anklagepunkte werden einzeln auf Grund der 
Ausführungen der Verteidiger widerlegt: 
z.B: Ad 16 die dritte Zeuginn Catharina Habich 
expreße saget, daß sie des Pbts (Peinlich Beklagten) 
feindt sey. 
Die Ausführungen schließen: 
So halten wir davor, weil diese indicia gahr nicht 
erwiesen, undt peinl. Belast. aaleß negiert, er sey 
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zwahr von fiscalischer anklage zu absolvieren, jedoch 
aber wegen der vielen Umbstände auff sein Leben und 
Wandell genau achtung zu haben, so dann wegen 
seiner captur ,undt defension (Gefängnis und 
Verteidigung) auff ihn verwendete Kosten praemia 
liquidatione (Zu sofortiger Zahlung) zu erstatten 
schuldig. 
Welcheß wir denenselben zur freundlichen andtworth 
nicht verhalten wollen, ihnen zu ferneren gefällich-
keiten bereit verbleibend, Gießen, den 26.ten Marty 
1686 
Decany, Doctores undt profeßores der Juristen facultät 
bey fürstl. Heßischen universität daselbst. 
 
Es liegt ferner ein Urteil der Juristen Facultät in Gießen 
vor, das mit einem Siegel versehen ist. Es lautet: 
In peinlichen Sachen deß Hochadelichen Sambt 
Fiscalis der Herrschaft Canstein ex officio Anklägers an 
einer, Entgegen und wider Henrich Todtes, Pbkten,an 
anderem Theil, zauberey betreffend, erkennen 
verordnete peinliche Richter und Schöppen bemelder 
herrschaft, auff eingeholten Rath frembter Rechts-
gelehrter, allen Vor- und Einbringern vor Recht, daß 
Peinl. Bekl. Der gefängniß widerumb zu erlaßen, undt 
von angestellter peinl. Klage zu absolvieren, jedoch 
auff sein Leben und Wandel genau Achtung zu geben, 
zumaßen wir solches hiermit erkennen, undt peinl. 
Beklagten in die auff ihn verwendeten Unkosten, 
praevia liquidatione verdammen, von Rechts wegen. 
Daß diese Urtheil denen uns zugesandte actis und 
Rechten gemäß, bekennen wir Decanus, Docotores 
undt professores der Juristen Facultät bey Fürstl. 
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Heßischen Universität zu Gießen, Uhrkundlich unseres 
anbey auffgetünchten Facultät insignis. 
 

Vom 17. April 1686 datiert liegt die 
Entlassungsurkunde für Heinrich Todt vor. Es wird 
darin auf die Stellungnahme der Universität Gießen 

verwiesen und diese zitiert. 
Es heißt darin: 
Erkennen vornannte Richter undt Schöpfen benannter 
Herrschaft auff eingeholten Rat frembder Rechts-
gelehrter allem vor und einbringen nach vor Recht daß 
peinlich beklagter das gefägnuß widerumb zu erlaßen 
und von angestellter peinlicher Klage zu absolvieren.... 
 

Schlußbemerkungen: 
Aus dem Studium der vorliegenden alten Gerichtsakten 
ergibt sich ein Bild der Entwicklung der Rechtspflege 
im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts. Beim 
Kurfürsten sowohl wie bei den Juristen der Universität 
Gießen vollzieht sich ein Umdenken, das wohl auch 
von der cautio criminalis des Friedrich von Spee, die 
1632 erschienen war, beeinflußt war. 
Um 1656 sind sowohl der Commissar des Kurfürsten 
wie auch die Juristen in Gießen mit all dem Unfug der 
Anklagen des Cansteiner Patrimonialgerichts einver-
standen. 1685 sieht das schon ganz anders aus. 
Auch die Bürger sind sich ihrer Rechte bewußter 
geworden. Henricus Todt sucht sich gute Verteidiger 
und die Witwe des Tönnies Todt findet einen Notar, 
der ihre Bittschrift an den Kurfürsten verfaßt. 
100 Jahre später schreibt Franz-Wilhelm von Spiegel 
vom Desenberg, Eigentümer von Canstein, Landdrost 
zu Arnsberg und späterer Kurfürstlicher Kammer-
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präsident in einem Brief, der der Akte beilag, an einen 
Hofrat in Bonn. Er übersendet ihm einige der von ihm 
durch seinen Archivar zusammengesuchten Hexen-
prozeßakten und schreibt dazu: 
„Es sind Theses, die Ew. Wohlgeboren davon über-
zeugen können, daß wir den Hildebrandtischen Greuel 
(Papst Innozenz IV) zu verabscheuen angefangen 
haben und päbstliche Erdichtungen nicht wie Gottes 
Gebote betrachten.“ 
 

Wir halten heute eine unabhängige und sachlich 
geschulte Rechtsprechung für selbstverständlich. Sie 
bedarf aber einer demokratischen Ordnung, die wir 
verteidigen müssen. Zwischen 1935 und 1945 ging es 
so manchem Mitbürger wie diesen "Hexen", wenn sie 
bei der Gestapo angeschwärzt wurden. 
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